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Herzogrhurn Oldenburg.
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Inhalt:
115. Ministerial -Bekanntmachung vom 26. Juni 1891 , betr . die

neue Telegraphenordnung für das Deutsche Reich vom
15. Juni d. I.

^ 115.
Ministerial -Bekanntmachung , betr . die neue Telegraphenordnung für

das Deutsche Reich vom 15. Juni d. I.

Oldenburg , 1891 Juni 26.

Nachstehend wird die am 1. Juli d. I . in Kraft
tretende neue Telegraphenordnung für das Deutsche Reich
vom 15. Juni d. I . zur öffentlichen Kunde gebracht.

Oldenburg, 1891 Juni 26.
Staatsministerium.

Departement des Innern.
Jansen.

Bartel.
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Telegraphenordnung
für das

Deutsche Reich
vom 15 . Juni 1891.

Aus Anlaß der von der internationalen Telegraphen-
Konferenz zu Paris im Jahre 1890 gefaßten Beschlüsse
hat die Telegraphenordnung, welche auf Grund des Ar¬
tikels 48 der Reichsverfassnng erlassen worden ist. Aende-
rungen erfahren. Es tritt daher, unter Aufhebung der
Telegraphenordnung vom 13. August 1880. vom 1. Juli
1891 ab die nachstehende

Telegraphenordnung
in Kraft.

8- 1-
Benutzung des Telegraphen.

I. Die Benutzung der für den öffentlichen Verkehr
bestimmten Telegraphen steht Jedermann zu. Die Verwal¬
tung hat jedoch das Recht, ihre Linien und Telegraphenan¬
stalten zeitweise ganz oder zum Theil für alle oder für ge¬
wisse Gattungen von Korrespondenz zu schließen.

II . Der Absender eines Privattelcgramms ist ver¬
pflichtet, auf desfallsiges Verlangen sich über seine Persön¬
lichkeit ausznweisen. Es steht demselben seinerseits frei, in
sein Telegramm die Beglaubigung seiner Unterschrift auf¬
zunehmen.

III . Privattelegramme, deren Inhalt gegen die Ge¬
setze verstößt oder aus Rücksichten des öffentlichen Wohles



»der der Sittlichkeit für unzulässig erachtet wird, werden
zurückgewieseu. Die Entscheidung über die Zulässigkeit des
Inhalts steht dem Vorsteher der Anfgadeanstalt, bz. der
Zwischen- oder Ankunftsanstalt oder dessen Vertreter, in
zweiter Instanz der dieser Anstalt Vorgesetzten Ober-Pvst-
direction und in letzter Instanz dem Reichs-Postamte zu,
gegen dessen Entscheidung eine Berufung nicht stattfindet.
Bei Staatstelegrammen steht den Telegraphenanstalten eine
Prüfung der Zulässigkeit des Inhalts nicht zu.

8- 2.
Wahrung des Telegraphengeheimuisses

Die Telegraphenverwaltung wird Sorge tragen, daß
die Mittheilung von Telegrammen an Unbefugte verhindert,
und daß das Telegraphengeheimniß auf das Strengste ge¬
wahrt werde.

8. 3.
Dienststunden der Telegraphenanstalten.

Die Tclegraphenanstatten zerfallen rücksichtlich der Zeit,
während welcher sie für den Verkehr mit dem Publikum
offen zu halten sind, in vier Klassen, nämlich:

a) Anstalten mit ununterbrochenem Dienst (Tag und
Nacht),

d) Anstalten mit verlängertem Tagesdienst (bis Mit¬
ternacht),

o) Anstalten mit vollem Tagesdienst (bis 9 Uhr
Abends),

ä) Anstalten mit beschränktem Tagesdienst.
Die Dienststunden der Anstalten unter d und a be¬

ginnen in der Zeit vom 1. April bis Ende September um
7 Uhr Morgens, in der Zeit vom 1. Oktober bis Ende
März um 8 Uhr Morgens. An Sonn- und Festtagen
wird jedoch von der Mehrzahl dieser Anstalten beschränkter
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Dienst abgehalten . Die Dicnststunden der Anstalten unter

ä werden , den örtlichen Bedürfnissen entsprechend , für jeden

Ort besonders festgestellt.

H. 4.

Orte , nach welchen Telegramme gerichtet werden können.

I . Telegramme können nach allen Orten aufgegeben

werden , nach welchen die vorhandenen Telegraphenverbin¬

dungen auf dem ganzen Wege oder auf einem Theile des¬

selben die Gelegenheit zur Beförderung darbieten . Ist am

Bestimmungsorte eine Telegraphenanstalt nicht vorhanden,

so erfolgt die Weiterbeförderung von der äußersten bz. der

seitens des Aufgebers bezeichnet » ! Telegraphenanstalt ent¬

weder durch die Post , oder durch Eilboten , oder durch Post

und Eilboten , oder durch Estafette . Der Aufgeber eines

Telegramms kann verlangen , daß dasselbe bis zu einer von

ihm bezeichnet » ! Telegraphenanstalt telegraphisch und von

dort bis zum Bestimmungsorte durch die Post befördert ^

werde . Die Verwendung von Eilboten zur Beförderung

von Telegrammen zwischen Orten , in welchen Telegraphen¬

anstalten bestehen , ist dagegen ausgeschlossen . Ist keine

Bestimmung über die Art der Weiterbeförderung getroffen,

dann wählt die Ankunsts - Telegraphenanstalt die zweck¬

mäßigste Art derselben nach ihrem besten Ermessen . Das

Gleiche findet statt , wenn die vom Aufgeber angegebene

Art der Weiterbeförderung sich als unausführbar erweist.

II . Die Aufgabe der Telegramme mit der Bezeich¬

nung „ telegraphenlagernd " , „postlagernd " oder „bahnhvf-

lagernd " ist zulässig.

8- 5.
Einteilung der Telegramme.

I . Die Telegramme zerfallen rücksichtlich ihrer Be¬

handlung in folgende Gattungen:
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Privattelegramme.

1 . Stacitstelegramme,
2 . Telegraphen -Diensttelegramme,
3 . a ) dringende

d ) gewöhnliche
Bei der Beförderung genießen die Stantstelegrnmme,

welche als solche bezeichnet und durch Siegel oder Stempel
beglaubigt sein müssen , vor den übrigen Telegrammen , die
Telegraphen - Diensttelegramme vor den Privattelegrammen
und die dringenden Privattelegramme vor den gewöhnlichen
Privattelegrammen den Vorrang.

II . In Bezug auf die Abfassung sind zu unter¬
scheiden:

1 . Telegramme in offener  Sprache,
2 . Telegramme in geheimer  Sprache.

Die geheime Sprache scheidet sich in
a ) verabredete  Sprache,
d ) chiffrirte  Sprache,
o) eine Sprache , welche ans Buchstaben mit ge¬

heimer  Bedeutung besteht.
III . Privattelegramme,  deren Text entweder ganz

oder theilweise ans Buchstaben mit geheimer Bedeu¬
tung  besteht/werden zum telegraphischen Verkehr nicht zu¬
gelassen . Aus Staats - und Diensttelcgramme  findet
diese Bestimmung dagegen keine Anwendung , ebensowenig
auf die in Zeichen des allgemeinen Handelskodex abgefaßten
Seetelegramme (vergl . tz. 17 ) .

IV . Unter „Telegrammen in offenerSprache"
werden solche Telegramme verstanden , welche in einer der
für den telegraphischen Verkehr zngelassenen Sprachen derart
abgefaßt sind , daß sie einen verständlichen Sinn geben.
Welcke Sprachen neben der deutschen für Telegramme in
offener Sprache gestattet sind , wird von der Telegraphen¬
verwaltung bekannt gemacht . Für Telegramme , welche
streckenweise , oder ausschließlich durch Telegraphen der inner¬
halb des Deutschen Reiches gelegenen Eisenbahnen zu beför-
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dern sind , ist jedoch die Fassung in deutscher Sprache Be¬

dingung , soweit nicht für einzelne Bahnen und Stationen
der Gebrauch fremder Sprachen ausdrücklich uachgcgebeu
wird.

V . Als „Telegramme iu verabredeter Sprache"

werden diejenigen Telegramme angesehen , in denen Wörter

angewendet sind , welche , obwohl jedes für sich eine sprach¬
liche Bedeutung hat , keine für die betheiligten Dienststellen

verständlichen Satze bilden.
Diese Wörter werden aus Wörterbüchern , welche für

die Korrespondenz in verabredeter Sprache zngelassen sind,

oder aus dem vom Internationalen Büreau der Telegrnphen-

verwaltnngen amtlich aufgestellten Wörterbuch entnommen.
Der Gebrauch dieses amtlichen Wörterbuches ist nach Ab¬

lauf einer Frist von 3 Jahren , welche auf den Tag der

Veröffentlichung desselben folgt , verbindlich . Die Wörter

der verabredeten Sprache dürfen höchstens 10 Buchstaben

enthalten und müssen einer oder mehreren der nachgenann¬

ten Sprachen , nämlich der deutschen , englischen , spanischen,

französischen , holländischen , italienischen , portugiesischen und

lateinischen Sprache entnommen sein . Eig nnamen dürfen

bei der Zusammenstellung der Wörterbücher , mit Ausnahme
des vom Internationalen Büreau der Telegraphenverwal-

tnngen amtlich aufgestellten Wörterbuches , nicht verwendet
werden Sie werden in den in verabredeter Sprache ab¬

gefaßten Telegrammen , in welchen Wörter aus anderen

Wörterbüchern gebraucht sind , nur mit ihrer Bedeutung in

offener Sprache zugelassen.
Die Aufgnbeanstalt kann die Vorlegung des Wörter¬

buches fordern , um die Ausführung der vorstehenden Vor¬

schriften einer Prüfung zu unterziehen und die Rechtmäßig¬

keit der benutzten Wörter zu prüfen.
VI . Unter „Telegrammen in chiffrirter  Sprache"

versteht man diejenigen Telegramme , deren Text gänzlich

oder zum Theil aus Gruppen oder aus Reihen von Ziffern



mit geheimer Bedeutung besteht . Der chiffrirte Text der

Privattelegramme muß ausschließlich aus arabische » Ziffern

zusammengesetzt sein.
In Staatstelegrammeu kann der Text durch Ziffern

oder durch Buchstaben mit geheimer Bedeutung gebildet

werden (vergl . III .) ; dagegen ist eine Mischung von Ziffern

und Buchstaben nicht zulässig.

8- 6.
Allgemeine Erfordernisse der zu befördernden Telegramme.

I . Die Urschrift jedes zu befördernden Telegramms

muß in solchen deutschen oder lateinischen Buchstaben bz.

in solchen Zeichen , welche sich durch den Telegraphen wie-

dergebeu lassen , leserlich geschrieben sein . Einschaltungen,

Randzusätzc , Streichungen oder Ueberschreibungen müssen

vom Aufgeber des Telegramms oder von seinem Beauftrag¬

ten bescheinigt werden.
II . Die einzelnen Theile , aus welchen ein Telegramm

besteht , müssen in folgender Ordnung aufgeführt werden:

1 . die besonderen Angaben,

2 . die Aufschrift,
3 . der Text und

4 . die Unterschrift.

III . Die etwaigen besonderen Angaben  bezüglich

der Bestellung am Bestimmungsort , der bezahlten Antwort,

der Empfangsauzeige , der Dringlichkeit , der Vergleichung,

der Nachseudung , der Weiterbeförderung , der offenen oder

der eigenhändigen (nur an den Empfänger selbst zu bewir¬

kenden ) Bestellung des Telegramms re . müssen vom Auf¬

geber in der Urschrift , und zwar unmittelbar vor die Auf¬

schrift niedergeschrieben werden . Für diese Vermerke sind

folgende , zwischen Klammern zu setzende Abkürzungen zu-

gelasfen:
(O ) für „dringendes Telegramm " ,

(81 ) für „ gebührenpflichtige Dienstnotiz " ,
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(LL ) für „Telegramm mit bezahlter Antwort " ,
(LLO ) für „Telegramm mit dringender bezahlter

Antwort " ,

(10 ) für „Telegramm mit Vergleichung " ,
(OL ) für „Telegramm mit Empfangsanzeige " und

für „ Empfangsauzeige " ,
(L8 ) für „ nachzusendendes Telegramm " ,
(? L ) für „Post bezahlt " ,
(LL ) für „ Post eingeschrieben " ,
(XL ) für „ Eilbote bezahlt " ,
(LX ? ) für „Antwort und Bote bezahlt " ,
(Li ? ) für „ Estafette bezahlt " ,
(LO ) für „ offen zu bestellendes Telegramm " ,
<M? ) für „eigenhändig zu bestellendes Telegramm " .

IV . Die Aufschrift  muß alle Angaben enthalten,
welche nöthig sind , um die Uebermiltelung des Telegramms
an dessen Bestimmung zu sichern , und ferner so beschaffe»
sein , daß die Bestellung an den Empfänger ohne Nachfor¬
schungen und Rückfragen erfolgen kann . Sie muß für die
großen Städte die Straße und die Hausnummer Nachweisen
oder in Ermangelung dieser Angaben Näheres über die
Berufsart des Empfängers oder andere zweckentsprechende
Mitthcilungen enthalten . Selbst für kleinere Orte ist es
wünschenswerth , daß dem Namen des Empfängers eine solche
ergänzende Bezeichnung beigefügt wi-rd , um im Falle einer
Entstellung des Eigennamens der Bestimmungsaustalt für
die Ermittelung des Empfängers einen Anhalt zu gewähren.
Die genaue Bezeichnung der geographischen Lage des Be¬
stimmungsorts ist erforderlich , sofern ein Zweifel über die
dem Telegramm zu gebende Richtung bestehen kann , nament¬
lich bei gleichlautenden Ortsbezeichnungen.

V . Die Anwendung einer abgekürzten Aufschrift ist
zulässig , wenn dieselbe vorher seitens des Empfängers mit
der Telegrapheuanstalt seines Wohnortes vereinbart worden
ist . Demjenigen Korrespondenten , welcher eine mit der



Telegraphenanstalt vereinbarte abgekürzte Aufschrift hinter¬

legt hat , ist gestattet , diese Aufschrift in den für ihn be¬

stimmten Telegrammen an Stelle des vollen Namens und

der Wohnungsangabe auwenden zu lassen . Der Name der

Bestimmungs -Telegraphenanstalt muß außerdem angegeben
werden.

VI . Für die Hinterlegung und Anwendung einer ab¬

gekürzten Aufschrift bei einer Telegraphenanstalt ist eine

Gebühr von 30 Mark für das Kalenderjahr im Voraus

zu entrichten . Diese Vergünstigung erlischt , falls die Ver¬

abredung nickt verlängert wird , mit dem Ablauf des 31 . De¬

zember des Jahres , für welches die Gebühr entrichtet wor¬

den ist.

VII . Als eine Abkürzung der Aufschrift wird auch

angesehen , wenn der Empfänger verlangt , daß an ihn ge¬

richtete Telegramme , ohne diesbezügliche nähere Angaben in

der Aufschrift , zu gewissen Zeiten in bestimmten Lokalen,

z . B . an Wochentagen in dem Geschäftslokal , an Sonn¬

tagen in der Wohnung , oder zu gewissen Stunden in dem

Komtoir , zu anderen in der Wohnung oder der Börse regel¬

mäßig bestellt werden sollen . Die hierfür im Voraus zu

entrichtende Gebühr beträgt ebenfalls 30 Mark für das

Kalenderjahr : sie kommt auch dann zur Erhebung , wenn

der betreffende Korrespondent für die an ihn gerichteten

Telegramme mit der Telegraphenanstalt eine abgekürzte

Aufschrift vereinbart hat.

VIII . Telegramme , deren Aufschrift den in vorstehen¬

den Punkten vorgesehenen Anforderungen nicht entspricht,

sollen zwar dennoch zur Beförderung angenommen werden,

jedoch nur auf Gefahr des Absenders . Der Absender kann

eine nachträgliche Vervollständigung des Fehlenden nur gegen

Aufgabe und Bezahlung eines neuen Telegramms bean¬

spruchen.
IX . Die Aufgabe von Telegrammen ohne Text ist

zulässig . Die Unterschrift kann in abgekürzter Form ge-
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schrieben oder weggelassen werden . Die etwaige Beglaubig
gung der Unterschrift ist hinter dieselbe zu setzen.

8- 7.
Aufgabe von Telegrammen.

I . Die Aufgabe von Telegrammen kann bei jeder für
den Tclegraphenverkehr eröffneten Telegraphenanstalt (auch
brieflich ) erfolgen.

II . Telegramme können auch bei den Bahnposten , und
zwar in der Regel mittels der an den Bahnpostwagen be¬
findlichen Briefeinwürfe , zur Beförderung an die nächste
Telcgraphenanstalt eingeliefert , sowie de » Telegraphenboten
und den Landbrieftrügern bei der Bestellung von Telegram¬
men oder Postsendungen zur Besorgung der Aufgabe über¬
geben werden.

III . An größeren Verkehrsarten können sämmtliche
Postanstalten , auch wenn mit diesen eine Telegraphenbetriebs¬
stelle nicht verbunden ist , zur Annahme von Telegrammen
ermächtigt , auch kann die Benutzung der Briefkasten zur
Auflieferung von Telegrammen gestattet werden.

IV . Bei der Mitnahme der Telegramme durch die
Telegraphenbvten und die Landbriefträger kommt eine Zu¬
schlagsgebühr von 10 Pfennig für jedes Telegramm zur
Erhebung.

8- 8.
Wortzählung.

Bei Ermittelung der Wortzahl eines Telegramms gel¬
ten die folgenden Regeln:

a ) Alles , was der Aufgeber in die Urschrift seines
Telegramms znm Zwecke der Beförderung nicver-
schreibt , wird bei der Berechnung der Gebühren mit-
gezählt , mit Ausnahme der Angabe des Beförde¬
rungsweges , der Unterscheidungszeichen , Bindestriche,
Apostrophe und Absatzzeichen.



d ) Der Name der Abgangsanstalt , der Tag , die Stunde

und Minute der Aufgabe werden van Amtswegen

in die dem Empfänger zuzustellende Ausfertigung

eingeschrieben . Nimmt der Aufgeber diese Angaben

ganz oder theilweise i» den Text seines Telegramms

ans , dann werden sie bei der Wortzählung mit-

gerechnet.
o ) Die größte Länge eines Taxwortcs in offener

Sprache  ist auf 15 Buchstaben nach dem (durch

die Ausführnngs Uebereinkunft zu dem jeweilig gül¬

tigen internationalen Telegraphcuvertrage eingeführ¬

ten ) Morse -Alphabet festgesetzt . Der Uebcrschuß , je

bis zu weiteren 15 Buchstaben , wird für ein Wort

gezählt.
ä ) Die größte Länge eines Taxwortes in verabrede¬

ter Sprache  ist auf 10 Buchstaben festgesetzt . Die

Wörter in offener Sprache , welche im Text eines

gemischten , aus Wörtern der offenen und der verab¬

redeten Sprache zusammengesetzten Telegramms ent¬

halten sind , werden bis zur Höhe von 10 Buch¬

staben für ein Wort gezählt . Vom etwaigen Ucber-

schuß wird jede Reihe bis zu 10 Buchstaben für ein

weiteres Wort gezählt . Wenn dieses gemischte Tele¬

gramm außerdem einen chiffrirten Text enthält , so

werden die chiffrirten Stellen nach den Bestimmun¬

gen unter ll gezählt.
Wenn das gemischte Telegramm nur einen Text

in offener und einen solchen in chiffrirter Sprache

enthält , so werden die in offener Sprache abgefaßten

Stellen den Bestimmungen unter o , und der in

chiffrirter Sprache abgefaßte Text den Vorschriften

unter entsprechend gezählt,

s ) Als je ein Wort werden gezählt:
1 . der Name der Bestimmnngsanstalt , des Bestim¬

mungslandes und der Unterabtheilung des Ge-
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biets , aber nur in der Telegrammaufschrift,
ohne Rücksicht auf die Zahl der zu ihrem Aus¬
druck gebrauchten Wörter und Buchstaben , unter
der Bedingung , daß diese Wörter so geschrieben
sind , wie sie in den amtlichen Verzeichnissen
erscheinen,

2 . jedes einzeln stehende Schriftzeichen (Buchstabe
oder Ziffer ) ,

3 . das Uuterstreichuugszeichen,
4 . die Klammer (die beiden Zeichen , welche zu

ihrer Bildung dienen ) ,
5 . die Anführungszeichen (die besonderen Zeichen

am Anfang und Ende einer einzelnen Stelle ),
6 . die nach § . 6 III zngelassene » Abkürzungen für

die besonderen Angaben vor der Telegramm-
aufschrift.

ck) Die durch einen Bindestrich verbundenen Ausdrücke
werden für so viele Wörter gezählt , als zu ihrer
Bildung dienen . Die durch einen Apostroph ge¬
trennten Wörter werden für eben so viele einzelne
Wörter gezählt . Es können jedoch die in der
englischen und französischen Sprache vorkommenden
zusammengesetzten Wörter , deren Gebräuchlichkeit
nöthigen Falles durch Vorzeigung eines Wörter¬
buches nachgewiesen werden muß , als ein Wort ge¬
schrieben und den Bestimmungen unter o entsprechend
taxirt werden.

Z ) Dem Sprachgebrauch zuwiderlaufende Znsammen-
ziehnngen oder Veränderungen von Wörtern werden
nicht zngelaffen . Es werden jedoch die Eigennamen
von Städten und Ländern , die Geschlechtsnamen,
die Namen von Ortschaften , Plätzen , Boulevards,
Straßen n . s. w ., die Namen von Schiffen , ebenso
wie die ganz in Buchstaben geschriebenen Zahlen
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nach der Anzahl der zum Ausdruck derselben vom

Aufgeber gebrauchte » Wörter gezählt.

ll ) Die in Ziffern geschriebenen Zahlen werden für so

viele Wörter gezählt , als sie je 5 Ziffern enthalten,

nebst einem Wort mehr für den etwaigen Ueberschuß.

Dieselbe Regel findet Anwendung ans die Zählung

von Buchstaben - Gruppen in Staatstelegrammen,

ebenso auch auf Gruppen von Buchstaben und Ziffern,

welche entweder als Handelsmarken oder in den

Seetelegrammcn angewendet werden (vergl . ZK. 5III

und 171 ) .

i ) Für je eine Ziffer werden gezählt : die zur Bildung

der Zahlen benutzten Punkte und Kommata , sowie

die Bruchstriche , ferner die Buchstaben , welche den

Ziffern angehängt werden , um sie als Ordnungs¬

zahlen zu hezeichnen.
R) Sofern ein Privattelegramm , den Bestimmungen im

Z. 5 VI entgegen , zufällig eine Gruppe -von nicht

anwendbaren Buchstaben , oder ein Wort enthält,

welches keiner der für den internationalen Verkehr

zulässigen Sprachen angehört , so wird diese Buch¬

stabengruppe oder dieses Wort gemäß den Bestim¬

mungen unter ll des gegenwärtigen Paragraphen

gezählt.
1) Die Wortzählung der Aufgabeanstalt ist für die

Gebührenberechnung dem Aufgeber gegenüber ent¬

scheidend.

8 - 9.

Gebühren für gewöhnliche Telegramme.

I . Für das gewöhnliche Telegramm wird auf alle

Entfernungen eine Gebühr von 5 Pfennig für jedes Wort,

mindestens jedoch der Betrag von 50 Pfennig erhoben.

II . Für gewöhnliche Stadttelegramme , welche in sol¬

chen Städten zugelassen werden , innerhalb deren Weichbild



mehrere unter sich durch Telegraphenleitnngen verbundene
Telegraphenanstalten dem Verkehr geöffnet sind , wird eine
Gebühr von 3 Pfennig für jedes Wort , mindestens jedoch
der Betrag von 30 Pfennig erhoben.

III . Für jedes bei einer Eisenbahn -Telcgraphenstation
aufgegebene Telegramm kann von den Eisenbahnverwaktnngen
ein Zuschlag von 20 Pfennig vom Aufgeber erhoben wer¬
den . Außerdem sind die Eiscnbahn -Telegraphenstationen
berechtigt , für jedes von ihnen bestellte Telegramm vom
Empfänger ein Bestellgeld von 20 Pfennig zu erheben.
Beides zusammen darf aber für die ausschließlich mit dem
Bahntelegrapheu beförderten Telegramme nicht erhoben wer¬
den Für diese Telegramme ist vielmehr nur die Erhebung
der Bestellgebühr von 20 Pfennig gestattet.

IV . Die für den telegraphischen Verkehr mit dem
Auslande maßgebenden Tarife können bei den Telegraphen¬
anstalten eingesehen werden.

V . Ein bei Berechnung der Gebühren sich ergebender,
durch 5 nicht theilbarer Pfennigbetrag ist bis zu einem
solchen aufwärts abznrunden.

§. 10.

Dringende Telegramme.

Der Aufgeber eines Privattelegramms kann den Vor¬
rang bei der Beförderung und der Bestellung vor den
gewöhnlichen Privattelegrammen erlangen , wenn er das
Wort „dringend " oder abgekürzt die Bezeichnung „(v ) " vor
die Aufschrift setzt und die dreifache Gebühr eines gewöhn¬
lichen Telegramms von gleicher Länge erlegt Für drin¬
gende Telegramme wird demnach eine Gebühr von 15 Pfen¬
nig , bei Stadttelegrammen eine Gebühr von 9 Pfennig für
das Wort , mindestens jedoch der Betrag von 1 50 Pf.
bz . von 90 Pfennig erhoben (vergl . tz. 9 ) . Der im Z. 9
unter III angegebene Zuschlag für die bei einer Eisenbahn-
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station aufgegebeiien Telegramme kommt dagegen nur ein¬
fach — wie für gewöhnliche Telegramme — zur Erhebung.

8- 11.
Bezahlte Antwort.

I . Der Aufgeber kann die Antwort , welche er von

dem Empfänger verlangt , vorausbezahlen ; die Voraus¬

bezahlung darf indessen die Gebühr eines Telegramms irgend
einer Art von 30 Wörtern nicht überschreiten.

II . Will der Aufgeber die Antwort vorausbezahlen,

so hat er in die Urschrift , und zwar vor die Aufschrift,
den Vermerk „Antwort bezahlt " oder „(8, ? ) " , eintretenden

Falles unter Beifügung einer Angabe über die vorausbe¬
zahlte Wvrtzahl , niederzuschreibeu und den entsprechenden

Betrag innerhalb der durch die Bestimmung zu I gezogenen
Grenze zu entrichten . Hat der Aufgeber die Wortzahl nicht

angegeben , so wird die Gebühr eines gewöhnlichen Tele¬
gramms von 10 Wörtern erhoben . Der Aufgeber , welcher

eine dringende Antwort Vorausbezahlen will , hat den unter
Umständen durch die Angabe der Wortzahl zu ergänzenden

Vermerk „dringende Antwort bezahlt " oder „(LUV ) " vor
die Aufschrift niederzuschreiben ; es kommt alsdann die Ge¬

bühr eines dringenden Telegramms von entsprechender Wvrt¬

zahl zur Erhebung.
III . Am Bestimmungsorte übersendet die Anknnfts-

anstalt dem Empfänger mit der Telegrammausfertignng ein
Antwortsformnlar , welches demselben die Befngniß ertheilt,

in den Grenzen der vorausbezahlten Gebühr ein Telegramm
an eine beliebige Bestimmung innerhalb 6 Wochen , vom

Tage der Ausstellung des Formulars ab gerechnet , unent¬

geltlich aufzugeben.
IV . Wenn die für ein Antwortstelegramm zn ent¬

richtende Gebühr den Werth des für dasselbe voransbezahlten
Betrages übersteigt , so ist das Mehr der Gebühr baar zn

entrichten . Im entgegengesetzten Falle verbleibt das Mehr
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des vorausbezahlten Betrages gegen die tarifmäßige Gebühr
der Telegraphenverwaltung.

V. Eine Rückzahlung der Antwortgebühr findet, ab¬
gesehen von dem im K. 201 erwähnten Falle nicht statt.

VI. Kann das Ursprungstelegramm bei der Ankunft
nicht bestellt werden, dann wird die im Z. 22 vorgesehene
telegraphische Meldung über die Unbestellbarkeit an die Auf¬
gabeanstalt sogleich erstattet. Wenn keine Berichtigung er¬
folgt, benachrichtigt die Ankunftsanstalt den Aufgeber von
der Unbestellbarkeit durch eine dienstliche Meldung, welche
die Stelle der Antwort vertritt, sobald die zur Auffindung
des Empfängers unternommenen Nachforschungen sich als
fruchtlos erwiesen haben, spätestens nach 8 Tagen. Ver¬
weigert der Empfänger ausdrücklich die Annahme des für
die Antwort bestimmten Formulars, so giebt die Auskunfts¬
anstalt dem Aufgeber ebenfalls Keuntuiß durch eine dienst¬
liche Meldung, welche gleichfalls die Stelle der Antwort
vertritt.

8. 12.
Verglichene Telegramme.

I . Der Aufgeber eines jeden Telegramms hat die
Befugniß, die Vergleichung desselben zu verlangen. In
diesem Falle hat er vor die Aufschrift den Vermerk„Ver¬
gleichung" oder „(N6)" niederzuschreiben. Das Telegramm
ist dann von den verschiedenen Anstalten, welche bei seiner
Beförderung Mitwirken, vollständig zu vergleiche».

II . Die Gebühr für die Vergleichung eines Tele¬
gramms ist gleich einem Viertel der Gebühr für ein ge¬
wöhnliches Telegramm von gleicher Länge.

8- 13-
Empfangsanzeigen.

I . Der Aufgeber eines jeden Telegramms kann ver¬
langen, daß ihm der Tag und die Stunde, zu welcher das
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Telegramm dem Empfänger zugestellt worden ist , unmittel¬
bar nach erfolgter Bestellung telegraphisch angezeigt werde.
Er hat in diesem Falle vor die Aufschrift den Vermerk
„Empfangsanzeige " oder „ (OL ) " zu schreiben.

II . Für die Empfangsanzeige ist dieselbe Gebühr , wie
für ein gewöhnliches Telegramm von 10 Wörtern zu ent¬
richten.

III . Kann das Telegramm bei der Ankunft nicht
bestellt werden , dann wird die im § .- 22 vorgesehene Unbe-
stellbarkeitsmeldnng sogleich erlassen . Die Empfangsanzeige
wird später abgesandt , entweder nach erfolgter Bestellung
des Telegramms , wenn sie möglich geworden ist , oder nach
24 Stunden , wenn sie nicht hat stattsinden können ; in die¬
sem Falle zeigt sie den Grund der Unbestellbarkeit an.

IV . Der Aufgeber kann verlangen , daß ihm die
Empfangsanzeige nach einem anderen Orte , als nach dem
Aufgabeorte des Ursprungstelegramms übermittelt werde,
insofern er die dazu erforderlichen Angabe » in das Ur-
sprungstelegramm aufnimmt.

8- 14.

Telegraphische Postanweisungen.

I . Die Telegraphenanstalten an solchen Orten , an
denen eine Postanstalt besteht , sind ermächtigt , in Vertretung
der Orts -Postanstalt Beträge ans Postanweisungen , welche
auf telegraphischem Wege überwiesen werden sollen , von den
Absendern cntgegenzunehmen . Auf Eiscnbahn -Tclegraphen-
stativnen findet diese Bestimmung keine Anwendung.

II . Auch sind die Telegraphenanstaltcn , mit Ausnahme
der Eisenbahn - Telegraphenstationen ermächtigt , wenn bei
ihnen Postanweisungen auf telegraphischem Wege eingehen,
die Auszahlung an den Empfänger in Vertretung der Orts-

2
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Postanstalt vor geschehener Bestellung der telegraphischen
Postanweisung an die Orts -Postanstalt zu bewirken:

g.) im Falle nach Inhalt des Telegramms der Absender
den Wunsch ausgesprochen hat , daß die Auszahlung
durch die Telegraphenanstalt  geschehe , was durch
den Zusatz auf der Postanweisung : „telegraphen¬
lagernd " auszudrücken ist;

ll ) im Falle der Geldempfänger , indem er die telegra¬
phische Postanweisung erwartet , der Telegraphen¬
anstalt den Wunsch ausgedrückt hat , die Zahlung
gleich nach der Ankunft der Anweisung bei der Tele¬
graphenanstalt in Empfang zu nehmen.

In beiden Füllen muß der Auszahlung des Betrages
der vollständige Ausweis des Empfängers , falls derselbe
nicht persönlich und als verfügungsfähig bekannt ist , vorher¬
gehen . Die telegraphische Postanweisung ist alsdann von der
Telegraphenanstalt mit dem (vorzuschreibcnden ) Quittungs¬
vermerk zu versehen , dieser vom Empfänger zu unterschreiben
und die Unterschrift durch die Telegraphenanstalt mit dem
Zusatze zu beglaubigen , daß der Empfänger bekannt sei,
oder daß und in welcher Weise er den Ausweis geführt
habe.

8- 15.

Nachsendung von Telegrammen.

I . Der Aufgeber eines Telegramms kann , indem er
vor die Aufschrift den Vermerk „nachzusenden " oder
niederschreibt , verlangen , daß dasselbe sofort nach der ver¬
geblich versuchten Zustellung von der Bestimmungsanstalt
an den neuen , ihr in der Wohnung des Empfängers bekannt
gegebenen Bestimmungsort weiterbefördert werde.

II . Der Vermerk „nachzusenden " oder „(H8 ) " kann
auch von mehreren hintereinander stehenden Bestimmungs-
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angaben begleitet sein; das Telegramm wird dann nach¬
einander an jeden der angegebenen Bestimmungsorte, nöthi-
genfalls bis zum letzten, befördert.

III . Bei der Aufgabe eines nachzusendenden Tele¬
gramms ist nur die auf die erste Beförderungsstrecke ent¬
fallende Gebühr zu entrichten, wobei die vollständige Auf¬
schrift in die Wortzahl einbegriffen wird. Für jede Nach-
telegraphirung an einen neuen Bestimmungsort wird die volle
tarifmäßige Gebühr berechnet und vom Empfänger erhoben.

IV. Jedermann kann nach gehörigem Ausweis ver¬
langen, daß die bei einer Telegraphenanstalt ankommenden
und in deren Bestcllbezirk ihm zuzustellenden Telegramme
an eine von ihm angegebene Adresse bestellt oder weiter¬
befördert werden. Die bezüglichen Anträge sind schriftlich
zu stellen.

V. Wenn der Empfänger seinen Aufenthaltsort ver¬
ändert hat, so werden demselben die für ihn eingehenden
Telegramme an den neuen Aufenthaltsort nachtelegraphirt,
auch ohne daß dies ausdrücklich verlangt worden ist, sofern
dieser neue Aufenthaltsort des Empfängers unzweifelhaft
bekannt ist, innerhalb Deutschlands liegt, und sich am
ursprünglichen wie am neuen Aufenthaltsorte Anstalten der
Reichs-Telegraphenvcrwaltung bz. der Staats-Telegraphen¬
verwaltung Bayerns oder Württembergs befinden.

8- 16.

Bervielfältigung von Telegrammen.
I. Die Telegramme können gerichtet werden entweder

an mehrere Empfänger in einer Ortschaft oder in verschie¬
denen, aber in den Bestellbezirk einer und derselben Tele¬
graphenanstalt fallenden Oertlichkeiten oder an einen und
denselben Empfänger nach verschiedenen Wohnungen in der¬
selben Ortschaft mit oder ohne Weiterbeförderung durch
Post, Eilboten oder Estafette.

2 *
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II . Der Aufgeber eines zu vervielfältigenden Tele¬

gramms muß je nach den Umständen vor die Aufschrift

eines jeden Empfängers die besvnderen Angaben (vcrgl.

Z. 6III ) niederschreiben ; handelt es sich jedoch um ein drin¬

gendes oder zu vergleichendes Telegramm , welches zu ver¬

vielfältigen ist , so genügt es , wenn die Angabe der ersten

Aufschrift voransteht.
III . Wenn ein zu vervielfältigendes Telegramm an

mehrere Empfänger gerichtet ist , so darf jede Ausfertigung

des Telegramms nur die ihr zukommende Aufschrift tragen,

es sei denn , daß der Aufgeber das Gegentheil verlangt hätte;

dieses Verlangen muß durch den vor die Aufschrift nicder-

zuschreibenden gebührenpflichtigen Zusatz „ sämmtliche Auf¬

schriften mitzutheileu " ausgedrückt werden.

IV . Das zu vervielfältigende Telegramm wird als ein

einziges Telegramm taxirt , wobei alle Aufschriften in die

Wortzahl eingerechnet werden . Als Vcrvielfültigungsgebnhr
werden daneben bei Telegrammen bis zu 100 Wörtern für

die zweite und jede weitere Ausfertigung 40 Pfennig er¬

hoben . Bei längeren Telegrammen erhöht sich diese Gebühr

für jede weitere Reihe oder den Bruchtheil einer Reihe von

100 Wörtern um je 40 Pfennig . In der Berechnung der

Vervielfältigungsgebühr erscheint die Gesammtzahl der Wörter

des Textes , der Unterschrift und der Aufschrift , und zwar

wird die Gebühr für jede Abschrift besonders festgestellt.

I . Telegramme , welche mit den Schiffen in See mit¬

tels der an der Küste gelegenen Seetelegraphen gewechselt

werden , müssen entweder in deutscher Sprache , oder in

Zeichen des allgemeinen Handelskodex abgefaßt -sein . In

dem letzteren Falle werden sie als chiffrirte Telegramme be¬

handelt.

Z. 17.

Seetelegramme.
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II . Wenn sie für in See befindliche Schiffe bestimmt

sind , muß die Aufschrift außer de » gewöhnlichen Angaben

den Namen oder die amtliche Nummer und die Nationalität

des Bestünmungsschiffes enthalten.

III . Diejenigen Telegramme , welche durch die See-

Telegraphenanstalten innerhalb 30 Tagen nach ihrer Auf¬

gabe (den Tag der Aufgabe nicht einbegriffen ) den Bestim¬

mungsschiffen nicht haben übermittelt werden können , wer¬

den als unbestellbar znrückgelegt.

Ist das Schiff , für welches ein Seetelegramm bestimmt

ist , innerhalb 28 Tagen nicht angekommen , so giebt die

See -Telegraphenanstalt dem Aufgeber hiervon am Morgen

des 29 . Tages durch eine dienstliche Meldung Kenntniß.

Der Aufgeber kann gegen Bezahlung eines Landtelegramms

von lO Wörtern verlangen , daß die See -Telegraphenanstalt

sein Telegramm während eines weiteren Zeitraums von

30 Tagen für die Zustellung bereit halte . Geht ein solches

Verlangen nicht ein , so wird das Telegramm von der See-

Telegraphenanstalt am 30 . Tage als unbestellbar  zu¬

rückgelegt.

IV . Die Gebühr für Telegramme , welche durch Ver¬

mittelung einer See -Tclegraphenanstalt mit Schiffen in See

ansgewechsclt werden , beträgt 80 Pfennig für das Tele¬

gramm . Dieselbe wird den nach den sonstigen Bestimmun¬

gen zu erhebenden Gebühren hinzngerechnet . Die Gesammt-

gebühr für die an die Schiffe in See gerichteten Telegramme

wird vom Aufgeber  und für die von  den Schiffen kom¬

menden Telegramme vom Empfänger  erhoben.

8 . 18.

Weiterbeförderung.

I . Die Weiterbeförderung von Telegrammen über die

Telegraphenlinien hinaus erfolgt nach Wunsch des Absen-
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ders entweder durch die Post oder durch Eilboten , oder
durch Post und Eilboten , oder durch Estafette.

II . Der Aufgeber hat die Art der von ihm verlangten
Weiterbeförderung in einem taxpslichtigen Zusatz vor der
Aufschrift anzugcben (vergl . Z. 6III ).

III . Die Anknnfts -Telegraphenanstalt ist berechtigt,
sich der Post zu bedienen:

a ) wenn in dem Telegramm die Art der Weiterbeför¬
derung nicht angegeben ist,

d ) wenn es sich um eine von dem Empfänger zu be¬
zahlende Weiterbeförderung handelt , und dieser sich
früher geweigert hat , Kosten derselben Art zu be¬
zahlen.

IV . Die Anknnftsanstalt ist verpflichtet,  sich der
Post zu bedienen:

a ) wenn solches ausdrücklich vom Aufgeber (vergl . I)
oder vom Empfänger (vergl . K. 15IV ) verlangt wor¬
den ist,

d ) wenn dieser Anstalt kein schnelleres Beförderungs¬
mittel zu Gebote steht.

V . Telegramme jeder Art , welche durch Vermittelung
der Post an ihre Bestimmung gelangen , also auch solche,
welche postlagernd medcrgelegt werden sollen , werden von
der Anknnftsanstalt in der Regel ohne Kosten für den Auf¬
geber und für den Empfänger als gewöhnliche Briefe zur
Post gegeben . Ausgenommen sind jedoch folgende Fülle:

1 . Telegramme , welche als eingeschriebene Briefe zur
Post gegeben werden sollen , sind mit der vor die

Aufschrift niederznschreibenden Angabe „ Post einge¬
schrieben " oder „ (i? IL) " zu versehen und unterliegen
einer vom Aufgeber zu entrichtenden Einschreibgebühr
von 20 Pfennig . Diese Einschreibgebühr von 20
Pfennig kommt auch bei der Auflieferung aller Tele-
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weiterbefördert , oder postlagernd niedergelegt werden

sollen , zur Erhebung , da diese Telegramme stets als

eingeschriebene Briefe zur Post gegeben werden.

2 . Für Telegramme , welche von der deutschen Bestim¬

mungsanstalt über das Meer weiterbefördert werden

sollen , hat der Aufgeber die Postgebühr zu entrichten.

Dieselbe beträgt:

a ) nach dem europäischen Anslande und nach den¬

jenigen überseeischen Ländern , welche dem Welt¬

postverein angehören , 40 Pfennig;

b ) » ach den dem Weltpostverein nicht angehörigen

überseeischen Länder » 60 Pfennig.

3 . Telegramme , welche einer an der Grenze gelegenen

deutschen Tclegraphenanstalt zur Weiterbeförderung

mit der Post nach dem Nachbargebiete und darüber

hinaus übermittelt werden , ohne daß der Fall einer

Unterbrechung der über die Grenze führenden Tele¬

graphenverbindunge » vorliegt , sind als unfrankirte

Briefe zu behandeln ; das Porto fällt dem Em¬

pfänger zur Last.

VI . Die Kosten für die Zustellung von Telegrammen

mittels Eilboten an Empfänger außerhalb des Ortsbestell¬

bezirks der Bestimmungs -Telegraphenanstalt können vom Auf¬

geber durch Entrichtung einer festen Gebühr von 40 Pfennig

für jedes Telegramm vorausbezahlt werden . Der Aufgeber

hat in diesem Falle de » Vermerk „ Eilbote bezahlt " oder

„ (XU ) " vor die Telegrammaufschrift zu setzen. Im Weite¬

re » steht es dem Aufgeber eines Telegramms mit bezahlter

Antwort frei , die etwa entstehende Eilbestellgebühr für das

Antwortstelegramm »ach dem Satze von 40 Pfennig im

Voraus bei der Aufgabe des Ursprungstelegramms zu ent¬

richten . Das Ursprungstelegramm ist in diesem Falle vor
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der Aufschrift mit dem taxpflichtigeu Vermerk „Antwort und
Bote bezahlt " oder „ (UXU )" zu versehen.

Findet die Vorausbezahlung des Eilbvtenlohues nicht
statt , so werden die wirklich erwachsenden Auslagen vom
Empfänger oder vom Aufgeber eingezogen.

Die Kosten für die Weiterbeförderung durch Estafette
sind stets vom Ausgeber zu entrichten.

VII . In Fällen der gleichzeitigen Abtragung mehrerer
Telegramme durch denselben Boten an denselben Empfänger
findet die vorstehende Bestimmung unter VI . gleichmäßig
Anwendung . Werden im klebrigen durch denselben Boten
an denselben Empfänger gleichzeitig  solche Telegramme
abgetragen , für welche das Botenlohn im Voraus bezahlt
ist , und solche , bei welchen dies nicht der Fall ist , so ist
vom Empfänger das erwachsene Botenlohn , abzüglich der
im Voraus bezahlten Beträge , zu entrichten . Die auf etwa
gleichzeitig zur Abtragung gelangende Eilpostsendungen im
Voraus bezahlte Bestellgebühr bleibt hierbei außer Be¬
tracht.

VIII . In geeigneten Fällen werden auf besonderes
schriftliches Verlangen des Empfängers die für ihn ein¬
gehenden Telegramme seitens der Telegraphenanstalt nicht
durch Eilboten bestellt , sondern den Boten des Empfängers
gelegentlich der jedesmaligen Abholung von Postsendungen
mitgegeben . Unzuträglichkeiten , welche etwa aus dieser Ein¬
richtung entstehen , hat die Telegraphenverwaltung nicht zu
vertreten.

8- 19.
Entrichtung der Gebühren.

I . Sämmtliche bekannte Gebühren sind bei Aufgabe
des Telegramms im Voraus zu entrichten.

II . Es werden jedoch vom Empfänger am Bestim¬
mungsorte erhoben:
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a ) die Ergänzungsgebühr für uachzusendende Telegramme

(vergl . Z. 15 ) ,

b ) eintretendenfalls die Weiterbefvrdcrnngsgebühren

(vergl . Z. 18 ) ,

o) die Gebühren für die dnrch die Sce -Telegraphen-

anstalten vom Meere her beförderten Telegramme

(vergl . tz. 17 ) .

In allen Fällen , wv eine Gebührenerhebung bei der

Bestellung stattznfinden hat , wird das Telegramm dem Em¬

pfänger nur gegen Erstattung des schuldigen Betrages aus¬

gehändigt.

III . Die Entrichtung der Gebühren kann bei den

Telegraphenanstalten mittels Werthzeichen oder baar — bei

den Eisenbahn -Telegraphenstationen nur baar — erfolgen.

Eine Bescheinigung über die erhobenen Gebühren wird nur

auf Verlangen und gegen Entrichtung eines Zuschlags von

20 Pfennig ertheilt . Bei gebührenfreien Staatstelegrammen

ist auf Verlangen eine Bescheinigung über die Auflieferung

unentgeltlich zu ertheilen.

IV . Personen , welche sich des Telegraphen häufiger

bedienen , kann ans ihren Antrag gestattet werden , die Ge¬

bühren für die von ihnen bei Telegraphenanstalten aufge¬

gebenen Telegramme monatlich zu entrichten . Sie haben

alsdann an die betreffende Verkehrsanstalt , bei welcher sie

ihre Telegramme anfgeben wollen , einen entsprechenden Vor¬

schuß einzuzahlen , und als besondere Vergütung für die

durch die Buchung der Gebühren entstehende Mühewaltung

eine Gebühr von 50 Pfennig für den Kalendermonat und

außerdem für jedes Telegramm , dessen Gebühren gestundet

werden , 2 Pfennig zu entrichten . Auf Eisenbahn -Tele¬

graphenstationen findet diese Bestimmung keine Anwen¬

dung.
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8. 20 .

Zurückziehung und Unterdrückung von Telegrammen.

I . Jedes Telegramm kann von dem Absender , welcher
sich als solcher answcist , zurückgezogen oder in der Beför¬
derung anfgehaltcn werden , sofern es noch Zeit ist . Wenn
in einem solchen Falle die Beförderung des Telegramms
noch nicht begonnen hat , so werden dem Absender die Ge¬
bühren nach Abzug von 20 Pfennig erstattet . Hat die Ab-
telegraphirnng bereits begonnen , so verbleiben die Gebühren
der Telegraphenverwaltnng ; voransbezahlte Beträge für
Weiterbeförderung , bezahlte Antwort , Empfangsanzeigen rc.
werden jedoch dem Aufgeber znrückgezahlt , wenn die vor¬
ausbezahlte Leistung nicht ansgeführt worden ist.

II . Ein Telegramm , welches durch die Ursprungsan¬
stalt bereits befördert worden ist , kann nur ans Grund
eines besonderen , von der Anfgabeanstalt nach den Bestim¬
mungen im Z. 24 zu erlassenden Telegramms angehalten
und vernichtet werden ; für dieses Telegramm sind die tarif¬
mäßigen Gebühren zu zahlen . Von dem Erfolge wird dem
Aufgeber mittels unfrankirten Briefes Kenntniß gegeben.
Verlangt der Aufgeber telegraphische Auskunft , so hat er
die Gebühr für eine telegraphische Antwort vvrauszube-
zahlen . Die erlegten Gebühren für das Telegramm , dessen
Bestellung auf Verlangen unterdrückt wird , werden nicht
zurückgezahlt . Bei jedem derartigen Verlangen hat der An¬
tragsteller das Ansuchen schriftlich zu stellen und sich als
Absender oder dessen Beauftragter ausznweisen.

§ . 2l.

Zustellung der Telegramme am Bestimmungsort.

I . Die Telegramme werden bei der Aufnahme bz.
gleich nach der Ankunft bei der Bestimmungsanstalt , wenn
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die offene Bestellung nicht ausdrücklich verlangt ist , ver¬

schlossen.

II . Dieselben werden , ihrer Aufschrift entsprechend,

entweder nach der Wohnung , dem Geschäftslvkal re . des

Empfängers bestellt bz. auf sonstige Weise weiterbefördert

oder postlagernd oder telegraphcnlngernd niedergelegt . Im

Weiteren können die angekommenen Telegramme den Em¬

pfängern mittels Fernsprechers nach den hierüber erlassenen

besonderen Bestimmungen übermittelt werden.

III . Die Bestellung oder Weiterbeförderung der Tele¬

gramme geschieht mit thnnlichster Beschleunigung nach der

Reihenfolge ihrer Aufnahme und ihres Vorranges . (Wegen

Uebergabe der Telegramme an die Boten des Empfängers

vergl . 8 - 18 Vlll .s

IV . Staats - , sowie Dienst - und dringende Privat¬

telegramme werden mit Vorrang vor anderen Telegrammen

bestellt . Die Aushändigung der Staatstelegramme und der

Telegramme mit bezahlter Empfangsanzeige erfolgt gegen

Vollziehung eines demselben beizugebenden Empfangsscheines.

V . Zur Vollziehung des Empfangsscheines über ein

an eine Behörde oder deren Vorstand gerichtetes Staats¬

telegramm kann , wenn nicht eine besondere schriftliche Ver¬

fügung darüber getroffen ist , nur der Vorstand der be¬

treffenden Behörde , oder , in dessen Abwesenheit , sein Stell¬

vertreter als berechtigt angesehen werden.

VI . Privattelegramme , sowie die nicht an eine Be¬

hörde oder deren Vorstand gerichteten dienstlichen Tele¬

gramme sind dagegen im Falle der Abwesenheit des Em¬

pfängers an ein erwachsenes Familienmitglied oder , wenn

auch ein solches nicht zur Stelle ist , an die Geschäftsgehül-

fen , an die Dienerschaft , Haus - oder Wirthsleute oder an

den Thürhüter des Gasthofes bz. des Hauses zu bestellen,

insofern der Empfänger für derartige Fälle nicht einen be¬

sonderen Bevollmächtigten der Anstalt schriftlich namhaft
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gemacht , oder der Aufgeber durch den vor die Aufschrift
gesetzten Vermerk „ eigenhändig zu bestellen " oder „ (NU ) "
verlangt hat , daß die Zustellung nur zu Händen des Em¬
pfängers selbst stattfinden soll.

VII . Sofern Privatbriefkasten oder Einwürfe sich an
der Thür rc . der Wohnung des Empfängers befinden , kön¬
nen die Telegramme , für welche Empfangsscheine nicht ab¬
zugeben sind , in jene Briefkasten re . gesteckt werden . Tele¬
gramme , welche den Vermerk „eigenhändig zu bestellen " oder
„ (Ni ? )" tragen , sind jedoch stets au den Empfänger selbst
zu bestellen ; ebenso werden pvstlagernde oder telegraphen¬
lagernde Telegramme nur dem Empfänger oder seinem Be¬
vollmächtigten nach gehörigem Ausweis ausgehündigt . Tele¬
gramme , welche die Bezeichnung „ bahnhoflagernd " tragen,
werden an den Bahnhofsvorsteher oder dessen Stellvertreter
abgegeben.

VIII . Die an Reisende nach einem Gasthof gerichte¬
ten Telegramme werden , wenn der Empfänger noch nicht
eingetrofsen ist , an den Wirth rc . des Gasthofes mit dem
Ersuchen abgegeben , das Telegramm vorläufig in Verwah¬
rung zu nehmen und dem Empfänger bei seinem Eintreffen
ansznhändigen . Am Tage nach der erfolgten Uebergabe
eines solchen Telegramms wird dasselbe , wenn die Ueber¬
gabe an den Empfänger inzwischen nicht hat bewirkt werden
können , durch einen Boten gegen Hinterlassung eines Be-
nachrichtignngszettels wieder abgeholt und zur Verkehrs¬
anstalt znrückgcbracht . Diese erläßt nunmehr die Unbestell-
barkeitsmeldung an die Aufgabeanstalt ; im Uebrigen wird
das Telegramm wie alle sonstigen unbestellbaren Telegramme
behandelt.

IX . Ist weder der Empfänger noch sonst Jemand
aufzufinden , der das Telegramm annimmt , so hat der Bote,
wenn es sich um ein Telegramm handelt , für welches ein
Empfangsschein ausgefertigt ist , oder wenn sich für die Be-
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stellnng eines Telegramms ohne Empfangsschein ein Privat-

vriefkasten oder ein anderer Weg der Bestellung nicht dar¬

bietet , einen Beuachrichtignngszettel in der Wohnnng re . des

Empfängers znrückznlassen oder an die Eingangsthür anzn-

heften , das Telegramm selbst aber zur Anstalt znrückzu-

bringen . Mit den Telegrammen , welche mit dem Vermerk

„eigenhändig zu bestellen " oder „ (NU )" versehen sind , ist

in gleicher Weise zu verfahre » , wenn der bezeichnete Empfän¬

ger selbst nicht angetroffen wird.

X . Wenn der Bote bei der Bestellung von Telegram¬

men mit Empfangsscheinen den Empfänger nicht selbst an¬

trifft und das Telegramm einem Anderen anshändigt , hat

der Letztere in dem Empfangsschein seiner eigenen Unter¬

schrift das Wort „ für " » nd den Namen des Empfängers

beiznfügen.

XI . Dem Boten ist die Annahme von Geschenken

nntersagt.

8- 22 .

Unbestellbare Telegramme.

I . Von der Unbestellbarkeit eines Telegramms und

den Gründen der Unbestellbarkeit wird der Anfgabeanstalt

telegraphisch Meldung gemacht . Liegt für die Unbestellbar¬

keit eines Telegramms ein Grund vor,  welcher nicht ohne

Weiteres ans dienstlicher Veranlassung beseitigt werden kann

und muß , und ist der Absender des unbestellbaren Tele¬

gramms ans der Unterschrift oder auf andere Weise mit

genügender Sicherheit bekannt : dann wird die Unbestellbar-

keitsmeldnng diesem sobald als möglich übermittelt . Der

Aufgeber kann die Aufschrift des unbestellbar gemeldeten

Telegramms nur durch ein bezahltes Telegramm vervoll¬

ständigen , berichtigen oder bestätigen.
II . Ein Telegramm , welches von dem abtragenden

Boten als unbestellbar zur Anstalt zurückgebracht wird , ist
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bei der letzteren aufzubewahren . Hat sich innerhalb sechs
Wochen der Empfänger zur Empfangnahme des Telegramms
nicht gemeldet , so wird solches vernichtet . In gleicher Weise
wird mit Telegrammen verfahren , welche die Bezeichnung:
„telegraphen - " , „post - " oder „bahnhoslagernd " tragen.

8- 23 .

Gewährleistung.

I . Die Telegraphenverwaltung leistet für die richtige
Ueberkunft der Telegramme oder deren Ueberknnft und Zu¬
stellung innerhalb bestimmter Frist keinerlei Gewähr und
hat Nachtheile , welche durch Verlust , Entstellung oder Ver¬
spätung der Telegramme entstehen , nicht zu vertreten.

II . Die entrichtete Gebühr wird jedoch erstattet:
a ) für ein Telegramm , welches durch Schuld des Tele-

graphenbetriebes gar nicht oder mit bedeutender Ver¬

zögerung in die Hände des Empfängers gelangt ist,
b ) für ein verglichenes Telegramm , welches in Folge

Entstellung erweislich seinen Zweck nicht hat erfüllen
können.

Die Beschwerden oder Rückforderungen sind bei der Auf¬
gabeanstalt einzureichen . Als Beweisstück ist beiznfügen:

eine schriftliche Erklärung der Bestimmungsanstalt
oder des Empfängers , wenn das Telegramm
nicht angekommen ist,

die dem Empfänger zugestellte Ausfertigung , wenn
es sich um Entstellung oder Verzögerung handelt.

III . Bei Rückforderungen wegen Entstellungen muß
nachgemiesen werden , daß und durch welche Fehler das
Telegramm derart entstellt ist , daß es seinen Zweck nicht
hat erfüllen tonnen.

IV . Jeder Anspruch auf Erstattung der Gebühr muß
bei Verlust des Anrechtes innerhalb zweier Monate , vom
Tage der Erhebung an gerechnet , anhängig gemacht werden.



V . Die Erstattung bezieht sich lediglich auf die Ge¬
bühr einschließlich der Nebeugebühreu der Telegramme selbst,
welche verzögert , entstellt , oder nicht angekvmmen sind , und
auf die Gebühren der im K. 24 vorgesehenen Telegramme,
nicht aber auf die Gebühren solcher Telegramme , welche

etwa durch die Verzögerung , Entstellung oder Nichtankunft
jener Telegramme veranlaßt oder nutzlos gemacht wor¬
den sind.

8 . 24.

Berichtigungstelegramme.

I . Der Aufgeber und der Empfänger eines jeden
Telegramms können innerhalb einer Frist von 72 Stunden,
welche je nach dem Fall der Auflieferung oder der Ankunft
dieses Telegramms folgt , auf telegraphischem Wege Aus¬
kunft verlangen oder Erläuterungen geben , welche sich auf
das in der Uebermittelung befindliche oder bereits beförderte
Telegramm beziehen . Sie können auch zum Zweck einer
Berichtigung ein Telegramm , welches sie aufgegeben oder
erhalten haben , entweder durch die Bestimmnngs - oder
Ursprungs -Anstalt oder durch eine Durchgangs -Anstalt voll¬
ständig oder thcilweise wiederhole » lassen . Sie haben fol¬
gende Betrüge zu hinterlegen:

1 . die Gebühr für das Telegramm , welches das Ver¬
langen enthält,

2 . die Gebühr für ein Antwortstelegramm , wenn eine
telegraphische Antwort gewünscht wird.

II . Jedes berichtigende , ergänzende oder die Beför-
rnng aufhebende Telegramm ivcrgl . § . 20 ) und jede ans
Anlaß eines bereits beförderten oder in der Beförderung
begriffenen Telegramms auf Antrag des Aufgebers oder
des Empfängers von Anstalt zu Anstalt ausgetanschte Mit¬
theilung ist ei » Diensttelegramm , welches nach dem gewöhn¬
lichen Tarif taxirt wird.
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III . Die für die Berichtigungstelegramme erhobenen
Gebühren werden ans desfcillsigen Antrag znrückgezahlt,
wenn die Wiederholung erweist , daß das oder die wieder¬
holte » Wörter im Ursprungstelegramm unrichtig wieder¬

gegeben worden sind . Wenn im Ursprungstelegramm einige
Wörter richtig und einige andere Wörter unrichtig wieder¬
gegeben worden sind , so wird die Gebühr für diejenigen
Wörter nicht erstattet , welcbe in dem Auskunft verlangen¬
den wie in dem Antworts - Diensttelegramm die im
Ursprungstelegramm richtig wiedergegebeneu Wörter be¬

zeichnen.

IV . Die Gebühr für das Ursprungstelegramm , wel¬
ches zu dem Anträge ans Berichtigung Anlaß gegeben hat,
wird nicht zurückgezahlt.

V . Dem Anträge auf Berichtigung eines beförderten
oder in der Beförderung begriffenen Telegramms darf von

den Telegraphenanstalten nur dann Folge gegeben werden,
wenn der Antragsteller sich als Aufgeber oder Empfänger
des betreffenden Ursprungstelegramms oder als Bevoll¬
mächtigter eines derselben ausgewiesen hat.

8- 25 .

Nachzahlung und Erstattung von Gebühren.

I . Gebühren , welche für beförderte Telegramme zu

wenig erhoben sind , oder deren Einziehung vom Empfänger
nicht erfolgen konnte , — sei es , daß derselbe die Bezahlung
verweigert hatte , sei es , daß er nicht aufgefnnden worden
war , — hat der Absender auf Verlangen nachznzahlen . Jrr-
thümlich zu viel erhobene Gebühren werden dem Aufgeber
zurückgezahlt.

II . Der Betrag der vom Aufgeber zu viel verwen¬
deten Werthzeichen wird jedoch nur auf seinen Antrag
erstattet.
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8 . 26.

Telegrammabschriften.

I . Der Aufgeber und der Empfänger , falls sie sich
als solche gehörig ausweisen , sind berechtigt , sich beglaubigte
Abschriften der von ihnen aufgegebenen , und der an sie
gerichteten Telegramme ausfertigen zu lassen , wenn sie Ort
und Tag der Aufgabe genau angeben können , und die Ur¬
schriften noch vorhanden sind . Diese Urschriften werden
in der Regel 6 Monate lang aufbewahrt.

II . Für jede Abschrift eines unter Angabe der Auf¬
gabezeit und des Aufgabeortes genau bezeichnten Tele¬
gramms sind bei Telegrammen bis zu 100 Wörtern
40 Pfennig , bei längeren Telegrammen 40 Pfennig mehr
für jede Reihe von 100 Wörtern oder einen Theil der¬
selben zu entrichten . Bei ungenau bezeichnten Telegrammen
sind außer der Schreibgebühr die durch die Aufsuchung des
Telegramms entstehenden Kosten zu zahlen.

8 . 27.

Nebentelegraphen und besondere Telegrapheuanlagen.
Fernsprecheiurichtungen.

Die Bedingungen für Nebentelegraphen und besondere
Telegraphenanlagen , sowie für die Fernsprecheinrichtungen
werden vom Reichs -Postamte festgesetzt.

8 - 28.

Geltungsbereich.

I . Die vorstehenden Bestimmungen gelten , soweit nicht
Abweichungen ausdrücklich vorgeschrieben sind , auch für die

3
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Telegramme, welche unter Benutzung von Eisenbahntele¬
graphen befördert werden.

II . In Bezug auf den telegraphischen Verkehr mit
dem Auslande kommen die Bestimmungen der bezüglichen
Telegraphenverträge zur Anwendung.

Berlin, den 15. Juni 1891.
Der Reichskanzler.

In Vertretung:
von Stephan.
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